
Der monatliche Newsletter                         rund um Steuern März 2018

kompakt
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nichts ist im Steuerrecht so beständig wie die Veränderun-
gen in der Rechtsprechung. Leistungen der Grundstücks-
überlassung sind nach § 4 Nr. 12 a UStG umsatzsteuerfrei 
(optionsfähig). Die Vermietung beweglicher Wirtschafts-
güter (z.B. Inventar) ist umsatzsteuerpflichtig. Die Finanz-
verwaltung ging bisher von getrennt zu beurteilenden 
Leistungen aus.
Der BFH (20.08.2009,V R 21/08) bewertete die Mitüber-
lassung von Inventar als Nebenleistung zur steuerfreien 
langfristigen (mehr als 6 Monate) Grundstücksüberlas-
sung. Dies bestätigten beide USt-Senate in zwei weiteren 
Urteilen.
Die Finanzverwaltung belegte dies jedoch mit einem 
BMF-Schreiben, aber durch die Relativierung „in der 
Regel nicht“, d.h. quasi mit einem Nichtanwendungs-
erlass. Dieser Verwaltungsansicht hat der BFH erneut 
widersprochen (Urteil vom 11.11.2015). Die Finanz-
verwaltung hat nun eine Kehrtwende mit ihrem BMF-
Schreiben vom 08.12.2017 vollführt. Die Leistungen, 
die für die Nutzung einer gemieteten Immobilie nützlich 
oder sogar notwendig sind, können im jeweiligen 
Einzelfall entweder unabhängig von der Vermietung der 
Immobilie bestehen, Nebenleistungen darstellen oder 
von der Vermietung untrennbar sein und mit dieser 
eine einheitliche Leistung bilden. Die Feststellung, ob im 
konkreten Fall eine einheitliche Leistung vorliegt, beruht 
auf einer Tatsachenwürdigung im Einzelfall. Es soll zwar 
bei einer Einzelfallprüfung bleiben, aber der Grundtenor 
lautet, dass sich die Steuerbefreiung in der Regel auch auf 
mitvermietete Einrichtungsgegenstände bezieht. Wer in 
der Vergangenheit dem Nichtanwendungserlass gefolgt 
war und bezüglich den Zusatzleistungen Umsatzsteuer in 
Rechnungen ausgewiesen hat, kann sich auf die Über-
gangsregelung berufen, d.h. die Neuregelung gilt für 
Abrechnungen nach dem 31.12.2017.
Die Änderungen haben nicht nur Auswirkungen für den 
Mieter sondern auch für den Vorsteuerabzug des Vermie-
ters. Wenn Sie von diesem Sachverhalt betroffen sind, 
sprechen Sie uns an. 

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine April 2018*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Sozialversicherung5 26. 4. 2018 entfällt entfällt

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszu schlag

Umsatzsteuer4 10. 4. 2018 13. 4. 2018 6. 4. 2018

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 4. 2018 13. 4. 2018 6. 4. 2018

In einem Testament war die Ehefrau des Erblassers Alleinerbin 
und die Tochter als Vermächtnisnehmerin bedacht worden. Nach 
dem Tod des Erblassers vereinbarten beide unter Mitwirkung 
des Testamentsvollstreckers notariell eine andere Verteilung der 
Erbteile und Schulden.

Das Finanzgericht München entschied, dass diese Vereinbarung 
erbschaftsteuerlich unbeachtlich ist, weil die Erbschaftsteuer mit 
dem Tod des Erblassers entsteht. Dieser Zeitpunkt ist auch für 
den Umfang und die Wertermittlung des Nachlasses maßgebend. 
Somit waren die Regelungen des Testaments zu beachten.

Das Finanzgericht Köln hat dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob zur Ermittlung von Pen-
sionsrückstellungen für das Jahr 2015 ein Rechnungszinsfuß von 
6 % noch verfassungsgemäß ist.
Die derzeitige gesetzliche Regelung geht davon aus, dass ein 
Rechnungszinsfuß von 6 % im Rahmen der Renditeerwartungen 
liegt, die ein Unternehmen aus dem durch die Pensionsrückstel-
lung gebundenen Kapital erwirtschaften kann. Diese Annahme 
ist nach Auffassung des Gerichts nicht mehr realitätsgerecht. Sie 
geht von unrealistisch hohen zukünftig zu erzielenden Zinserträ-
gen aus. Auch die Starrheit des typisierten Rechnungszinsfußes 
sei nicht mehr gerechtfertigt. Ein Festhalten an dem Zinssatz von 
6 % wird als willkürlich und damit verfassungswidrig angesehen.

Hinweis: Entsprechende Steuerbescheide sollten offen gehalten 
werden.

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Pensionsrückstellung
Zinssatz noch verfassungsgemäß? 

➔  Erbschaftsteuer ....…………

Testament gilt 
Nachträgliche Änderung 
unbeachtlich
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➔  Einkommensteuer ....…………………………

➔  Umsatzsteuer ………………………………

Personalberatung durch umfassend betriebs-
wirtschaftlich vorgebildete Personen kann eine 
freiberufliche Tätigkeit sein. Voraussetzung ist, 
dass der Personalberater eine beratende Tätigkeit 
ausübt, die sich auf einen Hauptbereich der Be-
triebswirtschaftslehre erstreckt. Eine nur vermit-
telnde Tätigkeit ist aber – wie die Tätigkeit eines 
Maklers – gewerblich.
Wird ein als Personalberater selbstständig tätiger 
Groß- und Außenhandelskaufmann weitgehend 
erfolgsabhängig dafür honoriert, dass er seinen 
Auftraggebern von ihm ausgesuchte Kandidaten 
für eine zu besetzende Stelle vermittelt, übt er nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Köln eine gewerb-
liche Tätigkeit aus. Es fällt Gewerbesteuer an.

Bei gemischt genutzten 
Eingangsleistungen ist es 
für den Vorsteuerabzug 
entscheidend, in welchem
Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine 
zumindest teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich 
der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung 
möglich.
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er 
Gegenstände bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunterneh-
merisch zu verwenden beabsichtigt.
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit 
eines Vereins), besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist 
eine Zuordnung im vollen Umfang zum nichtunternehmerischen Bereich möglich.
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen 
um eine unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des 
Unternehmers), hat der Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte:
l Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet 

werden.
l Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunter-

nehmerischen Bereich belassen.
l Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unterneh-

merischen Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens 
einer 10%igen unternehmerischen Nutzung.
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit end-
gültiger Wirkung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist 
gilt unabhängig von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. 
Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine Korrektur 
in späteren Jahren sind nicht mehr möglich.
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum  2017 betreffen, muss bis zum 
31. Mai 2018 eine Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zwei-
felsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig 
Ihren Steuerberater an.                               (Quelle: Bundesministerium der Finanzen)

➔  Umsatzsteuer ....……………………

Entscheidung 
über Vorsteuerabzug
Frist 31. Mai

Beteiligt sich ein Einzelhändler an einem von einem Dritten angebotenen Punkte-
system, führen die von dem Kunden erworbenen Punkte beim Einzelhändler zu einer 
Entgeltminderung. Das heißt, für den Einzelhändler mindert sich die Umsatzsteuer. 
Die Entgeltminderung trete in dem Zeitpunkt ein, in dem der Einzelhändler den Ge-
genwert der Punkte an den Systemanbieter zahlen müsse. Dies hat das Finanzgericht 
München entschieden. Der Kunde müsse allerdings eine gewisse Wahlfreiheit hin-
sichtlich der Form der Rabattgewährung haben. Ausreichend hierfür sei entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung, dass der Kunde die Möglichkeit habe, die Punkte 
bei einem weiteren Einkauf bei einem Systempartner des Systemanbieters als unbares 
Zahlungsmittel einzusetzen. Nicht erforderlich sei für die Entgeltminderung, dass dem 
Kunden die Möglichkeit eingeräumt werde, sich die Punkte bar auszahlen zu lassen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔  Umsatzsteuer …………………………………..…………………………

Teilnahme an Punktesystem
Auswirkung beim Einzelhändler

Wer von seiner zu zahlenden Umsatzsteuer die ge-
zahlte Vorsteuer absetzen möchte, benötigt dafür 
eine den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 
entsprechende Rechnung. Zwingend enthalten 
muss die Rechnung u. a. den Zeitpunkt der Liefe-
rung oder sonstigen Leistung. Ohne Angabe dieses 
Datums kann der Zeitraum nicht bestimmt werden, 
in dem die Vorsteuer abgezogen werden kann.
Im entschiedenen Fall enthielt eine Rechnung über 
Beratungsleistungen keine Angaben zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung. Der Rechnungsbetrag 
wurde am 29. Dezember in bar vom Konto des 
Leistungsempfängers abgehoben und am dar-
auffolgenden 2. Januar auf das in der Rechnung 
angegebene Konto des Leistenden eingezahlt. Es 
war nicht ersichtlich, an welchem Tag, in welchem 
Jahr genau die Lieferung oder sonstige Leistung 
erbracht wurde. Dem Rechnungsempfänger stand 
folglich kein Vorsteuerabzugsrecht zu.
Hinweis: Eine ordnungsgemäße Rechnung kann 
noch bis zum Tag der letzten mündlichen Verhand-
lung vor dem Finanzgericht vorgelegt werden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts des Landes Sach-
senAnhalt)

Vorsteuerabzug
Formale Anforderung beachten

Personalberater
Freiberufler oder Gewerbe?
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➔  Einkommensteuer ....………………………………………………………

Außergewöhnliche
Belastung
Kosten für Altenheim

➔  Einkommensteuer ....…………

Aufwendungen für die krankheits- 
oder pflegebedingte Unterbringung in einem Alten- oder Pflegeheim sind dem Grunde 
nach als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Allerdings ist von den Aufwen-
dungen eine Haushaltsersparnis abzuziehen, weil in den Unterbringungskosten auch 
Lebensführungskosten enthalten sind, die jedem Steuerpflichtigen entstehen und 
deswegen insoweit nicht außergewöhnlich sind. Die jährliche Haushaltsersparnis be-
trägt für 2018 je Person 9.000 €. Sind beide Ehegatten im Altenheim untergebracht, 
verdoppelt sich dieser Betrag. War die Unterbringung nicht das ganze Jahr, ist der 
Betrag zeitanteilig umzurechnen. Wird der normale Haushalt weiter aufrechterhalten, 
braucht die Haushaltsersparnis nicht abgezogen zu werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Vorweggenommene Werbungskosten
Abzug trotz Arbeitslosengeld?
Arbeitslosengeld ist einkommensteuerfrei, unterliegt jedoch dem sog. Progressionsvor-
behalt. Ausgaben, die mit diesen steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem wirtschaft-
lichen Zusammenhang anfallen, dürfen nicht als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit abgezogen werden. Das Thüringer Finanzgericht hatte 
folgenden Fall zu entscheiden: Ein Steuerpflichtiger strebte die Professur an einer 
Universität an. Ohne Vergütung arbeitete er in den Räumen der Hochschule an einem 
Forschungsprojekt mit. Er bezog während dieser Zeit nur Arbeitslosengeld. Streitig in 
diesem Verfahren war, ob er die ihm entstandenen Aufwendungen (z. B. doppelte 
Haushaltsführung) als vorweggenommene Werbungskosten geltend machen konnte.
Das Finanzgericht ließ den Abzug der Aufwendungen zu. Das Abzugsverbot der mit 
steuerfreien Einnahmen zusammenhängenden Ausgaben gilt in diesem Fall nicht, da 
die Aufwendungen der angestrebten nichtselbständigen Tätigkeit zuzurechnen sind.

Unter besonderen Umständen kann der Erwerber einer 
mit einem Nießbrauch belasteten Immobilie die ihm 
entstehenden Finanzierungskosten als vorweggenom-
mene Werbungskosten berücksichtigen, entschied das 
Finanzgericht BadenWürttemberg.
Bruder und Schwester erwarben im Wege der vorweg-
genommenen Erbfolge zu je 50 % ein Mehrfamilienhaus 
mit Ladenlokal, das mit einem lebenslangen Nieß-
brauchsrecht zugunsten von Mutter und Tante belastet 
war. Nach weiteren 16 Jahren erwarb der Bruder von 
seiner Schwester deren hälftigen Grundstücksanteil. 
Die Immobilie sollte mit den nach dem Wegfall der 
Nießbrauchsrechte zu erwartenden Erträgen seiner 
Alterssicherung dienen. Er machte die anlässlich dieses 
Erwerbsvorgangs angefallenen Zinsaufwendungen 
und die auf die Anschaffungskosten entfallenden 
Gebäudeabschreibungen als vorweggenommene 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung geltend.
Das Finanzgericht konnte weder eine Veräußerungs-
absicht, noch eine geplante Eigennutzung erkennen. 
Da diese Indizien für eine bereits zum Zeitpunkt der 
Anschaffung vorliegende Absicht, zukünftig Vermie-
tungseinkünfte zu erzielen, sprachen, erkannte es die 
entstandenen Finanzierungskosten als vorweggenom-
mene Werbungskosten an. Die Gebäudeabschreibung 
berücksichtigte es hingegen nicht.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Die Privatperson A gewährte einem Dritten ein Darlehn. Bereits ein Jahr nach der 
Darlehnsgewährung erfolgten keine Rückzahlungen mehr und ein weiteres Jahr später 
wurde über das Vermögen des Darlehnsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet. A 
meldete seine Darlehnsforderung zur Insolvenztabelle an und machte den Ausfall der 
Darlehnsforderung in seiner Einkommensteuererklärung geltend.
Das Finanzamt lehnte die steuerliche Anerkennung des Verlusts ab. Aufwendungen, 
die das Kapital eines Darlehns betreffen, gehören seiner Auffassung nach nicht zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen. Der Bundesfinanzhof sah das anders. Der 
Ausfall einer Kapitalforderung führt zu einem steuerlich relevanten Verlust. Das gilt 
allerdings nur, wenn endgültig feststeht, dass keine weiteren Rückzahlungen aus der 
Darlehnsforderung mehr erfolgen werden. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens allein 
reicht dafür nicht aus, es sei denn, die Eröffnung wurde mangels Masse abgelehnt.

➔  Einkommensteuer ....………………………………………………………

Verlust einer Darlehensforderung
Steuerlich geltend machen?

➔  Einkommensteuer ....…………………………

Direktversicherung
Zahlung der Beiträge ist maßgebend
Arbeitslohn aus Beiträgen des Arbeitgebers zu einer 
Direktversicherung des Arbeitnehmers für eine betrieb-
liche Altersversorgung fließt dem Arbeitnehmer dann zu, 
wenn der Arbeitgeber den Versicherungsbeitrag tatsäch-
lich leistet. Auf die Erteilung einer Einzugsermächtigung 
zugunsten der Versicherung kommt es nicht an.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbarten gegen 
Ende des Jahrs  2010 eine Entgeltumwandlung und 
den entsprechenden Abschluss eines Direktversiche-
rungsvertrags. Der Versicherungsschein wurde noch im 
Dezember 2010 ausgestellt. Die Versicherung zog den 
Jahresbeitrag von 4.440 € jedoch erst im Januar 2011 
ein. Den Beitrag für das Jahr 2011 buchte der Versiche-
rer vereinbarungsgemäß im Dezember  2011 ab. Der 
Arbeitgeber behandelte die Versicherungsbeiträge in 
seinen Lohnsteuer-Anmeldungen jeweils als steuerfreien 
Arbeitslohn. Das Finanzamt war der Ansicht, dass von 
dem insgesamt 2011 zugeflossenen Betrag (8.880 €) 
die Hälfte steuerpflichtig sei.
Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Ein Zufluss von 
Arbeitslohn liegt erst dann vor, wenn der Arbeitgeber 
den Versicherungsbeitrag tatsächlich an die Versiche-
rung leistet. Soweit der Arbeitslohn den gesetzlich 
geregelten steuerfreien Betrag übersteigt, hier 4.440 €, 
ist er als sonstiger Bezug individuell zu versteuern.

➔  Einkommensteuer ....………………

Finanzierungskosten
Abzug auch bei Nießbrauch möglich?



➔  Schenkungsteuer ....…………………………………………

Legende zu den Terminen (Seite 1)

Karin Neugebauer – c/o DBB DATA StBG 
Carsten Jäger – c/o DBB DATA StBG
Hessenring 99 B – 61348 Bad Homburg
Internet: www.data-verbund.de
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Witz des Monats
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„Bahnübergänge sind gefährlicher als Zigaretten.
Ein Zug – und du bist weg!”

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahres-
zahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-
längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.04.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Übertragung von Betriebsvermögen
Vorsicht bei Sonderbetriebsvermögen
Die Übertragung (Schenkung unter Lebenden oder Erbfall) von 
Betriebsvermögen ist unter bestimmten Voraussetzungen be-
günstigt oder sogar steuerfrei.
Führt der Erwerber (Erbe/Beschenkte) das Unternehmen über 
einen Fünf-Jahres-Zeitraum fort, wird ein Verschonungsabschlag 
von 85 % gewährt. Es sind folglich nur 15 % des Betriebsvermö-
gens bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer zu versteuern.
Auf unwiderruflichen Antrag bleibt das Betriebsvermögen zu 
100 % steuerfrei, wenn der Erwerber das Unternehmen über 
einen Sieben-Jahres-Zeitraum fortführt. Diese sog. Vollverscho-
nung wird nur gewährt, wenn das Verwaltungsvermögen nicht 
mehr als 20 % des Unternehmenswerts ausmacht.
Beide Verschonungsregelungen sind nicht nur abhängig von den 
Behaltefristen, es sind ferner bestimmte Lohnsummenkriterien 
zu erfüllen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist ein Urteil des Finanz-
gerichts Köln: Werden einzelne Wirtschaftsgüter des Sonder-
betriebsvermögens übertragen, ist Voraussetzung für eine evtl. 
Begünstigung, dass diese Wirtschaftsgüter gleichzeitig mit dem 
Anteil an einer Personengesellschaft übertragen werden. Wird 
z.  B. ein Grundstück des Sonderbetriebsvermögens auf den 
Erwerber übertragen, gewährt das Finanzgericht eine mögliche 
Steuerbefreiung nur, wenn gleichzeitig der Gesellschaftsanteil, 
z. B. der Kommanditanteil, übertragen wird.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Die zu beachtenden Vorschriften sind umfangreich und 
kompliziert. Bei Übertragung von
 Betriebsvermögen sollte der Rat 
eines Steuerberaters eingeholt 
werden.

Bei der Feststellung der Gewinnerzielungsabsicht kommt es 
auf die Gesamtwürdigung der Umstände an. Sind solche Be-
tätigungen dem Hobbybereich zuzurechnen, liegt das Fehlen 
einer Gewinnerzielungsabsicht nahe. Bei Tätigkeiten außerhalb 
des Hobbybereichs bedarf es weiterer Feststellungen, ob die 
Verluste aus persönlichen Gründen oder Neigungen hingenom-
men werden.

Ein Unternehmer befasste sich mit dem An- und Verkauf sowie 
der Vercharterung von Segelyachten, der Reparatur von Se-
gelyachten und dem Handel mit Segelzubehör. Das Finanzamt 
vertrat die Auffassung, dass die Tätigkeitsfelder „Yachten“ und 
„Handel“ keinen einheitlichen Gewerbebetrieb darstellten. Die 
im Yachtbereich ermittelten Verluste berücksichtigte es steuerlich 
nicht. Der Unternehmer habe insoweit ohne Gewinnerzielungs-
absicht gehandelt. Ein positives Gesamtergebnis sei nicht zu 
erwarten.

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass die Gewinnerzielungs-
absicht bei verschiedenen, wirtschaftlich eigenständigen Be-
tätigungen nicht einheitlich für die gesamte Tätigkeit, sondern 
im Wege der sog. Segmentierung gesondert für die jeweilige 
Betätigung (Yachtbereich und Handelsbetrieb) zu prüfen ist. Soll 
die Gewinnerzielungsabsicht für die Betätigung im Yachtbereich 
verneint werden, muss jedoch ein möglich scheinendes privates 
Motiv benannt werden, das den Unternehmer bewogen haben 
könnte, das Yachtgeschäft dennoch fortzuführen. Zwar bestehen 
„keine hohen Anforderungen“ an diese Feststellung; sie ist aber 
nicht gänzlich entbehrlich.

➔  Einkommensteuer ....…

Liebhaberei

Verschiedene Tätigkeiten 
trennen


